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Weniger ist manchmal mehr
Einzelausführungen zur Sachrüge können die Revision insgesamt unzuläs-
sig machen, wenn sie ergeben, dass der Beschwerdeführer in Wahrheit 
nicht die Rechtsanwendung beanstanden, sondern ausschließlich die Be-
weiswürdigung und die Richtigkeit der Urteilsfeststellungen angreifen will. 
Das gilt auch, wenn die Sachrüge zunächst in allgemeiner Form erhoben 
und erst mit späterem Schriftsatz näher ausgeführt worden ist (OLG Hamm 
8.4.14, 1 RVs 104/13, Abruf-Nr. 141652).

Praxishinweis
Bei der Begründung der Revision und/oder der Rechtsbeschwerde ist es für 
das Rechtsmittel ggf. von existenzieller Bedeutung, diesen Satz zu beachten. 
Ergibt sich aus der Begründung nämlich, dass der Verteidiger im Grunde kei-
nen Rechtsfehler (§ 337 StPO) geltend macht, sondern nur die gerichtlichen 
Feststellungen angreift, ist das Rechtsmittel unzulässig. Um dies zu vermei-
den, sollten die Ausführungen mit einem „insbesondere“ eingeleitet werden.
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abruf-Nr. 141652

auf die formulierung 
kommt es an

TAXIFÜHRERSCHEIN

Voraussetzungen für die erteilung  
einer  Beförderungserlaubnis

Die Gewähr für die Wahrnehmung der besonderen Verantwortung bei der 
Beförderung von Fahrgästen kann im Hinblick auf die nach § 48 Abs. 4 
Nr. 2a, § 11 Abs. 1 S. 4 FeV zu treffende Prognose auch dann fehlen, wenn der 
Betroffene zweimal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Die Straftaten müssen nicht im öffent-
lichen Raum begangen worden sein (OVG Schleswig-Holstein 12.5.14, 2 O 
9/14, Abruf-Nr. 142286).

Praxishinweis
Nicht erforderlich ist, dass die Verfehlungen, die der Erteilung des Personen-
beförderungsscheins entgegenstehen sollen, bei oder während der Personen-
beförderung begangen worden sind. Die Gewähr für die Wahrnehmung der 
besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen kann auch 
fehlen, wenn die Verletzung von Vorschriften zum Schutz der sexuellen Selbst-
bestimmung im Raum steht. Die Gefahr der erneuten Begehung solcher Straf-
taten beeinträchtigt nach Auffassung des OVG das Sicherheitsinteresse der 
Fahrgäste, die sich dem Fahrer bei einer Fahrt anvertrauen und sich einer et-
waigen Gefährdung nicht ohne Weiteres entziehen können. Ein gesteigertes 
Gefährdungspotenzial ergab sich hier noch daraus, dass die begangenen Straf-
taten gegen Minderjährige gerichtet waren, die auch und gerade bei der Fahr-
gastbeförderung eines erhöhten Schutzes bedürfen. Unerheblich war/ist au-
ßerdem, dass die vom Kläger begangenen Straftaten – bislang – nicht in der 
Öffentlichkeit, sondern in seiner Wohnung begangen wurden. Und: Der Fahrer 
muss nicht etwa zur weiteren Aufklärung begutachtet werden. Ausreichend ist 
ein rechtskräftiges Strafurteil.
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